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a) In der zweigliedrigen Gesellschaft mit beschränkter H a f­
tung erübrigt sich eine Beschlussfassung nach § 46 Nr. 8 Fall 1 
und 2 G m bH G , wenn nur die Stimmen des den Ersatzan­
spruch verfolgenden Gesellschafters wegen eines Stimmver- 
bots des anderen Gesellschafters zählen. In diesem Fall ist die 
Klage des Gesellschafters grundsätzlich unzulässig, weil die 
Gesellschaft den Ersatzanspruch ohne Weiteres selbst im K la­
gewege verfolgen kann.
b) Ist Gegenstand der Beschlussfassung in einer Gesellschaft
mit beschränkter H aftung die Einleitung eines Rechtsstreits 
gegenüber einem ihrer Geschäftsführer und die Bestellung ei­
nes Prozessvertreters zur Verfolgung dieser Ansprüche, kann 
der betroffene Geschäftsführer das Stimmrecht nicht für einen 
Gesellschafter ausüben.....................................................................  147

Steht dem Besteller aufgrund von Voraus- oder Abschlags­
zahlungen aus einem Werkvertrag eine Insolvenzforderung 
zu, kann er die den Unternehm er treffende nebenvertragliche 
Pflicht, seine Leistungen in einer Schlussrechnung abzurech­
nen, nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Unternehmers im Insolvenzverfahren nur nach 
den Vorschriften über das Insolvenzverfahren verfolgen. In  
diesem Fall hat der Gläubiger seine Forderung auf Rückzah­
lung eines etwaigen Überschusses im Wege der Schätzung zur 
Tabelle anzum elden........................  ......................... ..............  ....... 157

Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener D DR-Altm ietvertrag 
über W ohnraum, der hinsichtlich einer Beendigung des M iet­
verhältnisses auf die Vorschriften des Zivilgesetzbuchs der 
Deutschen Demokratischen Republik (§§ 120 ff. ZGB) Bezug 
nimmt, kann seitens des Vermieters gegen den Willen des M ie­
ters wegen Eigenbedarfs seit dem W irksamwerden des Beitritts 
der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland nach Maßgabe des Alt. 232 § 2 EGBGB nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 564b Abs. 2 
Nr. 2 BGB aF; § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) gekündigt w erden ... 168

Imm aterieller Schaden im Sinne des Art. 82 Abs. 1 D SG V O  
kann auch der bloße und kurzzeitige Verlust der K ontrolle 
über eigene personenbezogene Daten infolge eines Verstoßes 
gegen die D atenschutz-G rundverordnung sein. Weder muss 
eine konkrete missbräuchliche Verwendung dieser D aten zum  
Nachteil des Betroffenen erfolgt sein noch bedarf es sonstiger 
zusätzlicher spürbarer negativer Folgen......................................  180
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